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Ein Angeklagter muss vor einer Verständigung gem. § 257 c 

StPO, deren Gegenstand die Verhängung einer zur 

Bewährung auszusetzenden Freiheitsstrafe ist, auf konkret 

in Betracht kommende Bewährungsauflagen hingewiesen 

werden, die nach § 56 b Abs. 1 S. 1 StGB der Genugtuung für 

das begangene Unrecht dienen und deren Erteilung 

Voraussetzung für die in Aussicht gestellte Strafaussetzung 

ist. 

 

Nur durch einen solchen vorherigen Hinweis kann 

sichergestellt werden, dass der Angeklagte vollumfänglich 

über die Tragweite seiner Mitwirkung informiert ist und hier 

deshalb autonom darüber entscheiden kann, ob er von 

seiner Freiheit, die Aussage zu verweigern, Gebrauch macht 

oder sich auf eine Verständigung einlässt. 

 

Danach ist es erforderlich, dass das Gericht vor einer 

Verständigung offenlegt, dass es die Verhängung einer zur 

Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe allein nicht für 

ausreichend hält, sondern zur Verwirklichung der 

Genugtuungsfunktion des Strafverfahrens 

Bewährungsauflagen in Betracht zieht, die Bestandteil der 

Rechtsfolgenerwartung sind und gem. § 56 b Abs. 1 S. 1 StGB 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

ich freue mich, Ihnen eine 

weitere Ausgabe unseres 

Mandantenforums zu über-

lassen. 

 

Der nebenstehende Artikel 

von Frau Rechtsanwältin 

Elisabeth Unger-Schnell 

(Fachanwältin für 

Strafrecht) befasst sich mit 

dem Thema „Ver-
ständigung bei Be-

währungsstrafen“. 

 

Für Fragen, sowie eine 

ausführliche Beratung 

stehe ich Ihnen gerne mit 

dem gesamten Team zur 

Verfügung. 

 

Ihr 

 

 

Dr. Erik Silcher 

Rechtsanwalt (CEO) 

Fachanwalt für Insolvenzrecht 

Fachanwalt für Verwaltungsrecht 
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als Genugtuung für begangenes Unrecht eine strafähnliche Sanktion darstellen. Erst die 

Kenntnis des Umstandes, dass im neben der zur Bewährung ausgesetzten 

Freiheitsstrafe weitere Maßnahmen mit Vergeltungscharakter drohen, die eine 

erhebliche Belastung darstellen können, versetzt den Angeklagten in die Lage, von 

seiner Entscheidungsfreiheit, ob er auf das Angebot des Gerichts eingehen möchte, auf 

einer hinreichenden tatsächlichen Grundlage Gebrauch zu machen. 

 

 

 

Alle Rechtsanwälte der Kanzlei M\S\L Dr. Silcher entwickeln für jeden Fall ein 

individuelles Konzept, um so die optimale Beratung zu bieten. Kompetenz und Know-

how in allen juristischen Bereichen sind dabei selbstverständlich – die umfassende 

Beratung schließt alle relevanten wirtschaftlichen Aspekte zusätzlich mit ein. 

 

 

23. Oktober 2019 Frankfurt Insolvenz in Eigenverwaltung 

07. November 2019 Freiburg Geschäftsführer 

   

 

Elisabeth Unger-Schnell 
Rechtsanwältin 

(Fachanwältin für Strafrecht) 
 

Gymnasiumstraße 39, 74072 Heilbronn 
 

Telefon +49 7131 91903 52 

E-Mail unger-schnell@silcher.com  

Über die Kanzlei M\S\L Dr. Silcher 

Besuchen Sie unsere Veranstaltungen 


